
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesrn!nlsler für Verkehr 

\'Jien, am 16. Juli 1971 

ANFRAGEBEANTVlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Ab­
geordneten zum Nationalrat Glaser, Sandmeier 
und Genossen, Nr. 691/J -tm/1971 vom 16. Juni 1971: 
"Errichtung von Beiräten, Kommissionen lU1d Pro­
j ektgruppen 11 • 

Zu obiger Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu Fr!!1~--1l 

Im Bereiche meines Ressorts wurden nachstehende Kommissionen 
neu errichtet bzw. reaktiviert: 

a) eine Kommission zur Prüfung des Unternehmens­
konzeptes der 1. DDSG; 

b) eine Kommission, die über die Probleme der 
Einführung der 5-Tage-\'/oche im Post- und Fern­
meldedienst anläßlich der Kürzung der Wochen­
arbeitszeit mit 3.1.1972 beraten soll, bei der 
Generaldirektion für die Post- und Telegraphen­
verwaltung; 

c) reaktiviert wurde die ständige Kommission fUr 
Verkehrspolitik; 

d)ebenso aktiviert wurde der Zivilluftfahrtbeirat, 
der in Befolgung des § 143 Luftfahrtgesetz, 
BGBl.Nr. 253/1957, seit 1958 als Einrichtung 
besteht und in jeder Legislaturperiode neu zu be­
stellen ist. 

Zu Frage 2) 

Die einzelnen Kommissionen haben nachstehende Aufgabenbereiche: 
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Die ull.1er" cU R11gefiihrte Kommission; Überprüfung der Richtigkei t 
der Zielsetzungen, der Annahmen und der beabsichtigten Maßnahmen 

des von der 1. DDSG erstellten Unternehmenskonzeptes sowie tlber­

priifurlg der Berechtigung der von der Unternehmensführung an den 

Bund als Alleinaktionär herangetragenen WUnsche. 

~l1t}~:r.:..._1?l angefÜhrte Kommission : Ausarbeitung verschiedener 

LÖBungsmöglichkeiten fUr die EinfUhrung der 5-Tage-Woche im Post­

und Fernmeldedienst. 

Die ~nter c) angeführte Kommission: Koordinierung dar Ver­

kehrspOlitik. 

Der tinter d) angeführte Zivilluf"~fahrtbeirat: Die Aufgaben­
steilung dieses Beirates ergibt sich aus § 143 Abs. 1 letzter 

Satz des Luftfahrtgesetzes. 

D:i.8 in Ziffer 1) !.:l~13.;..er _~ angefLUll~te Kommission setzt sich aus 
drei Beamten de~) BU:lldesministeriu!ll8 für Verkehr u.nd zwei Beamten 

des Bundesmi:nisteriums fUr :Finanzen zusammen. 

Die in Ziffer 1) unter tU. angeführte Kommission setzt sich aus 
Vertretern der mit dem Gegenstand befaßten Abteilungen der Ge­

llsraldirektion für die Post- und ~relegraphenverwaltu.ng und aus 

Vertretern des Zentralausschusses der Post- und Telegraphenbe­

diensteten zusammen. 

Die in ZiffE:>1' "I )~~l1.!~~LS1 angefUhrte Kommissi.on i3t eine inter­
ministerielle Kommission) welcher Vertreter nachstehend ange­
führter Blwdesministerien angehören; 

B-undesrninisterium für 

Verkehr, 

ITandel, Gewerbe und Industrie, 
Bauten und Technik, 

PiUallZen, 

Land- und Forstwirtschaft, 

Landesverteidigung. 
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Außerdem ist ein Vertreter des Österreichischen Statistischen 

Zentralamtes ebenfalls Mitglied der Kommission. 

Die Zusammensetzung deß in Ziffer 1) unter d) angeführten Bei-
Il .... "'.,~<:r ..... < _____ 

rates ergibt sich aus § 143 des Luftfahrtgesctzcs (derzeit 

je 6 Mitglieder und Ersatzmitglieder der SPÖ und ÖVP). 

Zu Frage 4) 
_-._-:.L~ ___ .~ 

Die in Ziffer "1) ~t~.E._.!D. angeführte Kommission heGPonn ihre 
Arbeit am 3. Juni 1971. Sie hat bisher elf Arbeitssitzungen 
abgehalten. Bei diesen Si tzung(m \I'urde das Unternehmenslcon­
zept einer ersten Lesung unterzogen und hiebe i eine große An­
zahl von Fragen an die Unternehmenslei"tung gerichtet. Diese 

wurde auf Grund aes Ergebnisses der ersten Lesung ersucht, 
Alternativvorschläge zu dem ursprünglich vorgelegten Unter­
nehmenskonzept zu erstellen. 

Die in Ziffer 1) ill2!2.!:...EJ~ angeführte Kommission hat verschiedene 
Varianten, die für eine Einführung der 5-Tage-\Voche allenfalls 
in Betracht kämen, geprüft, ohne daß man bereits von konkreten 
Ergebnissen sprechen kUnnte. 

Die in Ziffer 1) )lllter Cl angeführte Kommission ha-'&,; eine wissen­
schaftliche Studie über den Werkfernverkehr fertigstellen lassen, 
die demnächst den Herren Abgeordneten zum Nationalrat bzw. der 
Öffentlichkeit übergeben werden ~ird. Ferner hat sich die 
Kommission mit einer Reihe von anderen :E'ragen beschäftigt, wie 
unter anderem mit 

der Novelle zum Bundesstraßengesetz, 
der Auswirkung der Einführung der Mehrwertsteuer 
auf die Verkehrsträger, 

Vorschläge für eine sinnvolle Wegekostenregelung, 
Fragen der Bundesverkehrswegeplanung, 
der Auswirkung der neuen Beförderungss-lieuer­
regelung auf die einzelnen Verkehrsträger, 
insbesondere auf den Eisenbahnverkehr, 
gewerberechtlichen Koordinationsfragen sowie 
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der Schaffung wel~erer Verkehr3verbUnde in den 
österreichischen Zentralräumen. 

Die Kommission hat seit ihrem Bestehen vier Vollsitzungen und 
sieben Ausschußsitzungen abgehalten~ 

Der ~n Ziffer 1) unter d) angeführte Beirat hat sich zu den von 
mir vorgelegten EntwUrfen ven Rechtsvorschriften bzw. zu den 
Berichten gutachtlich geäußert. 

Zu Frage 5) 
c e_? _ • ..c... 

Die konstituierenden Sitzungen der einzelnen in Ziff. 1) 
unter a) bis d) angefiihrten Kommi,c;sionen fanden an .foJ.gende1l 

Tagen statt: 

Zu Fl"'~ge &1 

26. l1ai 1971 
21. Mai 1971 
29. September 1970 
5. 1!'ebruar 1971. 

Der Abschluß der Arbeiten der in Ziffer 1) unter a.2. genannten 
Kommission hängt von vielen nicht von vornherein abschätzbaren 
Faktoren, wie von der Vorlage der Alternativvorschläge, ab, 
so daß der endgültige Termin nicht genannt werden kann. 

Die Arbeiten der in Ziff. 1) unter b). genannten Kommission 
werden voraussichtlich Ende 1971 ahgeschlossen sein. 

Die der in Ziff. 1) unter cl angeführten Kommission zuge­
wiesene Arbeit stellt eine Daueraufgabe dar, da sich die Ver­
kehrspolitik den stets wandelnden Bedürfnissen der Wirtschaft 
und der Verkehrsträger anzupassen hat. 

Zu Ziff. 1) unter d) - Die Mi tglj.ed er des Zi viI luftfahrt­
beirates sind jeweils für die Dauer einer Legislaturperiode 
zu bestellen. Der Zivilluftfahrtbeirat stellt daher eine Dauer­
einrichtung dar. 
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Ich bin bereit, die abschließenden Ergebnisse der in Z1ff. 1) 

unter a) bis b) genannten Kommissionen dem Hohen Haus zu über­

mitteln. 

Wie schon aus den Ausflihrungen zu Ziff. 4) hervorgeht 1 be­

steht die Bel'ei.tschaft, die von der in Z1ff 4 1) .s!lter .2.1 
genannten Kornr.üssj.on erarbettet8n EreebnissB dem Hohen Hnua 

zu Ubermitteln, soweit sie nicht ohnehin ihren Niederschlag 
in leg1slatJven l1aßna.b.mel1 f:Lnden, die vom Hohen Haus zu be­
schlieBc.'U1 sind. 

Zu Z i f f ~. 1) .lll2.t~!-.ll 

Der Gesetzgeber hat die Institutionen des Zivilluftfahrt­
beirates zur Beratung des Bundesminis'~ers für Ve2.'kehr ge~ 

schaffen. Eine Berichterstattung liber die Ergebnisse der 
Zivilluftfahrtbeirats-Sitzungen sind im Luftfahrtgesetz 
nicht vorgesehen. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch anführen, daß im 
Bereiche der Gelleraldirektion der Österreichischen Bundes-
bahnen über Beschluß des Vorstandes der Österreichischen 
Dundesbahnen vom 27. Oktober 1970 ebenfalls eine Kommission 
gebildet wurde, die die Bezeichnung "Flächenwidmungskommission" 
führt~ Die AUfgabe: dieser Kommission ist es, umwidmungsfähige 
Flächen in den Ballungszentren des gesamten ÖBB-Bereiches 
festzustellen und die Möglichkeiten ihrer kommerziellen 
Nutzung zu untersuchen. 

Der Bundesminister: 

650/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




